
1	 Einleitung

Die	katholische	Kirche	mit	ihrer	2000-jährigen	Geschichte	ist	eine	der	ältesten	Insti-
tutionen	der	Menschheit .	Für	viele	Menschen	verkörpert	sie	bewundernswerte	Kon-
tinuität	und	vorbildliche	Treue	zur	Tradition	des	Glaubens,	andere	sehen	in	ihr	das	
Paradebeispiel	für	konservativ-reaktionären	Starrsinn	und	die	hoffnungslose	Verknö-
cherung	von	Strukturen .	In	Wirklichkeit	stellen	sich	die	Dinge	erheblich	komplizier-
ter	dar .	Die	römisch-katholische	Kirche	zeigt	sich	als	ein	spannungsreiches	Geflecht	
von	Kräften	der	Beharrung	und	des	Wandels,	die	beständig	miteinander	ringen .	Die-
ser	 stets	wirkende	Konflikt	manifestiert	 sich	 in	besonderer	Weise	 in	Zeiten	 funda-
mentaler	Veränderungen	in	Kultur,	Gesellschaft	und	Politik,	in	denen	sich	die	Kirche	
zu	bewähren	hat .	Tatsächlich	jedoch	entzieht	sich	die	Problematik	einfacher	Schema-
tisierung .	Die	Geschichtlichkeit	von	Glaube	und	Kirche	ernst	zu	nehmen,	bedeutet,	
sich	immer	neu	der	schwierigen	Aufgabe	zu	stellen,	um	der	Identität	willen	Wandel	zu	
akzeptieren	und	zugleich	Kontinuität	zu	wahren .	Die	römisch-katholische	Kirche	hat	
das	im	Laufe	ihrer	langen	Geschichte	getan,	wenngleich	in	unterschiedlichem	Maß	
und	mit	wechselnden	Ergebnissen .	Manche	Entscheidungen,	wie	etwa	im	sogenann-
ten	Ritenstreit,	haben	sich	als	falsch	erwiesen,	oft	mit	schwer	wiegenden	und	langfris-
tigen	Folgen .	Doch	gehört	ein	solchermaßen	wertendes	Urteil	bereits	zu	den	Ausei-
nandersetzungen,	in	denen	der	richtige	Kurs	der	Kirche	in	der	jeweiligen	Gegenwart	
zur	Debatte	steht .	Es	liegt	in	der	Natur	der	Sache,	dass	auch	die	Wirkungsgeschichte	
des	Zweiten	Vatikanischen	Konzils	vom	Widerstreit	der	Interpretationen	geprägt	ist .	
Dieses	jüngste	Konzil	der	römisch-katholischen	Kirche	hatte	es	sich	bekanntlich	pro-
grammatisch	zum	Ziel	gesetzt,	die	Kirche	 im	Licht	damals	 aktueller	Herausforde-
rungen	also	der	„Zeichen	der	Zeit“	zu	erneuern .	Dabei	war	es	dem	Konzil	nicht	um	
eine	einmalige	Renovierung	der	Kirche,	sondern	vielmehr	um	die	Revitalisierung	der	
grundlegenden	und	tief	in	der	kirchlichen	Tradition	verwurzelten	Sicht	der	„ecclesia	
semper	reformanda“	zu	tun .	Dieser	Erneuerungsprozess	manifestierte	sich	nicht	zu-
letzt	in	neuen	Institutionen,	Strukturen	und	Abläufen,	die	wesentlich	zur	Verwirkli-
chung	der	Anliegen	des	Konzils	beigetragen	haben	und	sich	zugleich	in	der	Bewälti-
gung	von	weiteren	Herausforderungen	wie	z .	B .	dem	Wandel	von	1989/90	und	seinen	
Folgen	zu	bewähren	hatten .	Auch	diese	Einrichtungen	wiederum	hatten	sich	der	Not-
wendigkeit	der	kontinuierlichen	Weiterentwicklung	zu	stellen .	In	diesen	Rahmen	ge-
hört	derjenige	Bereich	nachkonziliarer	Entwicklung,	der	in	inhaltlicher	wie	in	struk-
tureller	Hinsicht	in	der	vorliegenden	Studie	untersucht	werden	soll .
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1 .	Einleitung12

1 .1	 Ziel,	Verfahren	und	Anlage	der	Untersuchung

In	dieser	Studie	soll	der	Umgang	der	katholischen	Kirche	in	Deutschland	mit	den	
durch	die	Wende	1989/90	gegebenen	friedens-	und	sicherheitspolitischen	Herausfor-
derungen	 exemplarisch	nachgezeichnet	werden .	Die	 friedensethische	und	 friedens-
politische	Verarbeitung	der	weltpolitischen	Wende	und	ihrer	Folgen	steht	im	Mittel-
punkt	des	Interesses .	Dabei	sollen	die	politisch-kulturellen,	strukturellen	sowie	proze-
duralen	Voraussetzungen	dieses	Verarbeitungsprozesses	in	den	Blick	kommen .

Die	mit	den	Entwicklungen	von	1989/90	einhergehenden	Veränderungen	stell-
ten	in	vielfacher	Hinsicht	eine	gravierende	Herausforderung	dar .	Nachdem	der	klas-
sische	Ost-West-Konflikt	und	die	damit	verbundene	fundamentale	Auseinanderset-
zung	mit	dem	Kommunismus	ihre	Politik	strukturierende	Funktion	verloren	hatten,	
bestand	 die	 Notwendigkeit,	 die	 neuen	 politischen	 Bedingungen	 zu	 verstehen	 und	
Handlungsmuster	zu	entwickeln,	die	ihnen	entsprachen .	Besonderen	Ausdruck	fan-
den	die	Veränderungen	im	Prozess	der	deutsch-deutschen	Vereinigung,	den	es	nicht	
zuletzt	institutionell	zu	bewältigen	galt .	Der	Umbruch	machte	eine	intensive	Lernbe-
wegung	erforderlich .

Am	Beispiel	der	Deutschen	Kommission	Justitia	et	Pax,	die	inhaltlich	wie	struk-
turell	aus	der	Denkbewegung	des	Zweiten	Vatikanischen	Konzils	hervorgegangen	ist,	
soll	aufgezeigt	werden,	wie	der	friedensethische	Lernprozess	nach	1989/90	in	der	ka-
tholischen	Kirche	 in	Deutschland	sowohl	 in	 thematischer	als	auch	 in	 struktureller	
Hinsicht	verlaufen	ist,	welche	Elemente	und	Arbeitsweisen	ihn	befördert	haben	und	
welche	Grenzen	ihm	innewohnten .	Da	nicht	das	Gesamt	der	Kommissionstätigkeit	
in	gleicher	Weise	einschlägig	für	die	friedensethische	und	friedenspraktische	Bewälti-
gung	des	Wandels	von	1989/90	war,	legt	die	Untersuchung	den	Schwerpunkt	auf	die	
Entwicklungen	im	Arbeitsbereich	Frieden .	

Im	Gefüge	der	römisch-katholischen	Kirche	in	Deutschland	kommt	Justitia	et	
Pax	eine	zentrale	Position	und	herausragende	Rolle	in	Bezug	auf	ihre	Fähigkeit	zu,	
gesellschaftspolitische	 Entwicklungen	 in	 den	 Bereichen	 Frieden,	 Menschenrechte,	
Entwicklungspolitik	wahrzunehmen,	ethisch	zu	reflektieren	sowie	praktische	Konse-
quenzen	zu	ziehen .	Auf	Grund	ihrer	Eigenart	fungiert	sie	als	organisationelle	Schnitt-
stelle	zwischen	Amtskirche	und	Laienkatholizismus	sowie	zwischen	römisch-katholi-
scher	Kirche	und	gesellschaftlicher	und	politischer	Öffentlichkeit .	Das	Gewicht	der	
Kommission	und	ihre	exemplarische	Bedeutung	rechtfertigen	die	Hoffnung,	durch	
die	Studie	zu	einem	vertieften	Verständnis	der	Kirche	im	Blick	auf	die	Beziehung	zwi-
schen	Inhalten	und	Struktur	einerseits	sowie	Reflexion	und	Praxis	andererseits	beitra-
gen	zu	können .	Indem	die	Untersuchung	einen	Teil	der	kirchlichen	(Lern-)	Prozesse	
im	Gefolge	des	weltpolitischen	Wandels	1989/90	einer	kritischen	Reflektion	unter-
zieht,	will	sie	die	Prozesse	selbst	erkennbar	und	nachvollziehbar	machen	sowie	einen	
Beitrag	zu	ihrem	tieferen	Verständnis	leisten .	Implizit	plädiert	sie	mit	dem	Zweiten	
Vatikanischen	Konzil	dafür,	die	kontinuierlichen	sozial-	und	friedensethischen	Lern-
bewegungen	als	unverzichtbaren	Bestandteil	des	kirchlichen	Selbstverständnisses	zu	 ©
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1 .1	Ziel,	Verfahren	und	Anlage	der	Untersuchung 13

betrachten	sowie	die	strukturellen	Voraussetzungen	solcher	Prozesse	in	die	Betrach-
tung	einzubeziehen .	

Zur	heuristischen	Schärfung	des	Blicks	auf	das	Material	der	Untersuchung	wur-
de	auf	die	Literatur	zum	organisationalen	bzw .	systemischen	Lernen	zurückgegriffen .	
So	haben	sich	einige	der	von	Chris	Argyris	und	Donald	Schön	vorgelegten	Annah-
men	und	Begriffe	–	 z .	B .	 bei	der	Unterscheidung	der	 verschiedenen	Prozessebenen	
und	Lernschleifen	oder	zum	Verständnis	organisationellen	und	organisationalen	Ler-
nens	–	als	sehr	hilfreich	erwiesen:	

Organisationales	Lernen	findet	statt,	wenn	einzelne	in	einer	Organisation	eine	problema-
tische	Situation	erleben	und	sie	im	Namen	der	Organisation	untersuchen .	Sie	erleben	eine	
überraschende	Nichtübereinstimmung	 zwischen	 erwarteten	und	 tatsächlichen	Aktionser-
gebnissen	und	reagieren	darauf	mit	einem	Prozess	von	Gedanken	und	weiteren	Handlun-
gen;	dieser	bringt	sie	dazu,	ihre	Vorstellungen	von	der	Organisation	oder	ihr	Verständnis	
organisationaler	Phänomene	abzuändern	und	ihre	Aktivitäten	neu	zu	ordnen,	damit	Ergeb-
nisse	und	Erwartungen	übereinstimmen,	womit	sie	die	handlungsleitende	Theorie	von	Or-
ganisationen	ändern .	Um	organisational	zu	werden,	muss	das	Lernen,	das	sich	aus	Untersu-
chungen	in	der	Organisation	ergibt,	in	den	Bildern	der	Organisation	verankert	werden,	die	
in	den	Köpfen	ihrer	Mitglieder	und/oder	den	erkenntnistheoretischen	Artefakten	existieren	
[…],	die	im	organisationalen	Umfeld	existieren .1

Auch	den	von	Max	Miller	entwickelten,	auf	Konsens-	und	Dissensmuster	fokussie-
renden	Ansätzen	ist	manche	Einsicht	in	die	Dynamik	der	konkret	zu	beschreibenden	
Lernprozesse	zu	verdanken .2	Es	wird	aber	in	dieser	Studie	darauf	verzichtet,	in	eine	
systematische	Auseinandersetzung	mit	diesen	Ansätzen	zu	treten .	Wie	in	besonderer	
Weise	an	den	für	diesen	Bereich	grundlegenden	Büchern	von	Chris	Argyris3	ersicht-
lich	wird,	sind	die	einschlägigen	Überlegungen	im	Wesentlichen	in	der	Auseinander-
setzung	mit	profitorientierten	Unternehmen	bzw .	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	mit	
Non-Profit-	 und	 Nichtregierungsorganisationen	 entwickelt	 worden .	 Um	 dem	 sehr	
spezifischen	Großsystem	„Katholische	Kirche“	gerecht	zu	werden,	wären	umfangrei-
che	 systematische	und	ekklesiologische	Reflektionen	erforderlich,	die	den	Rahmen	
dieser	Untersuchung	überschreiten	würden .4	Diese	Studie	beschränkt	sich	daher	auf	
die	ihr	eigenen	Fragen,	in	der	Hoffnung	Material	für	zukünftige	Studien	zum	syste-
mischen	Lernen	in	der	Kirche	bereitzustellen .

1	 Zit .	Argyris,	Chris;	Schön,	Donald	A .:	Die	Lernende	Organisation .	Grundlagen,	Methode,	Praxis .	Stutt-
gart	32006,	S .	31/32 .

2	 Max	Miller:	Dissens .	Zur	Theorie	diskursiven	und	systemischen	Lernens .	Bielefeld	2006 .	
3	 Siehe	Argyris,	Chris:	Wissen	in	Aktion .	Eine	Fallstudie	zur	lernenden	Organisation .	Stuttgart	1997;	Ar-

gyris,	Chris;	Schön,	Donald	A .:	Die	Lernende	Organisation .	Grundlagen,	Methode,	Praxis .	Stuttgart	
32006 .	 Mittlerweile	 existiert	 eine	 Vielzahl	 unterschiedlicher	 Ansätze	 zum	 „organisationalen	 Lernen“,	
„lernenden	Organisationen“	oder	„Organisationslernen“ .	So	z .	B .	Peter	M .	Senge:	Die	fünfte	Disziplin .	
Kunst	und	Praxis	der	lernenden	Organisation .	Stuttgart	102006 .	Die	verwendeten	Begriffe	changieren	
dabei	häufig .	Die	vorliegende	Untersuchung	folgt	in	der	Verwendung	der	Begriffle	Argyris	und	Schön .

4	 Einen	erhellenden	Einblick	in	die	komplexen	Zusammenhänge	ekklesiologischer	Reflektion	gibt	Walter	
Kardinal	Kasper:	Katholische	Kirche .	Wesen	–	Wirklichkeit	–	Sendung .	Freiburg/Br .	2011 .
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1 .	Einleitung14

Der	spezifische	Ansatz	dieser	Arbeit	besteht	in	der	Verbindung	von	ideen-	und	
institutionsgeschichtlichen	 Fragestellungen .	 Durch	 diese	 Verbindung	 kommen	 so-
wohl	die	thematischen	Ergebnisse	als	auch	die	systemischen	und	strukturellen	Vor-
aussetzungen	und	Auswirkungen	der	genannten	Prozesse	in	den	Blick .	

Entsprechend	 der	 Fokussierung	 auf	 den	 friedensethischen	 Umgang	 mit	 dem	
Wandel	 1989/90	und	 seinen	Folgen	wird	der	 engere	Beobachtungszeitraum	 durch	
den	 Epochenwandel	 1989/90	 sowie	 die	 darauffolgenden	 zwei	 Amtsperioden	 der	
Deutschen	Kommission	Justitia	et	Pax	markiert .	Der	Entschluss,	die	Darstellung	auf	
zwei	Amtsperioden	der	Kommission	 zu	beschränken,	hat	wesentlich	mit	dem	prä-
genden	Einfluss	der	historischen	Ereignisse	in	dieser	Periode	zu	tun .	Innerhalb	dieses	
Zeitraums	hatte	die	Kommission	zum	einen	die	Vereinigung	der	beiden	deutschen	
Justitia-et-Pax-Kommissionen	 zu	 bewältigen .	 Zum	 anderen	 waren	 der	 Umbruch	
1989/90	sowie	die	folgenden	Geschehnisse	mit	großen	friedenspolitischen	Erwartun-
gen	sowie	immensen	Herausforderungen	verbunden,	auf	die	es	im	Rahmen	der	Arbeit	
der	Kommission	zu	antworten	galt . Die	entsprechenden	Lernbewegungen	erhalten	
eine	besondere	Wirksamkeit	für	den	Gesamtzusammenhang	der	katholischen	Kirche	
in	Deutschland	im	Zuge	des	Entstehungsprozesses	des	bischöflichen	Wortes	„Gerech-
ter	Friede“	(2000),	an	dem	die	Kommission	respektive	einige	 ihrer	entscheidenden	
Akteure	wesentlich	mitgewirkt	haben .	Der	Entstehung	dieses	Dokuments	kommt	in	
diesem	Kontext	die	Bedeutung	eines	Fokuspunkts	des	friedensethischen	Lernprozes-
ses	zu .	Wesentliche	Einsichten	des	Lernprozesses	nach	1989/90	werden	in	„Gerechter	
Friede“	auf	den	Begriff	gebracht .	Zugleich	wird	mit	der	Verabschiedung	des	Doku-
ments	eine	neue	bzw .	erweiterte	Ausgangsbasis	für	die	weitere	friedensethische	Praxis	
und	Reflektion	der	katholischen	Kirche	in	Deutschland	definiert .	Eine	ausführliche	
Befassung	mit	dem	Entstehungsprozess	des	Friedensworts	im	Rahmen	dieser	Unter-
suchung	liegt	daher	ebenso	nahe,	wie	den	Untersuchungszeitraum	mit	der	Veröffent-
lichung	des	Dokuments	abzuschließen .

Zu	dieser	sowohl	inhaltlich	als	auch	pragmatisch	sinnvollen	Begrenzung	des	Un-
tersuchungszeitraums	trug	auch	der	Umstand	bei,	dass	der	Verfasser	selbst	seit	August	
1996	als	Referent	für	friedens-	und	sicherheitspolitische	Fragen	der	Deutschen	Kom-
mission	Justitia	et	Pax	Teil	des	zu	untersuchenden	Prozesses	war .	Die	Grundentschei-
dungen	zur	Ausrichtung	der	Amtszeit	von	1994	bis	1999	waren	schon	vor	der	Anstel-
lung	des	Autors	gefallen .	Hingegen	war	er	an	der	Vorbereitung	der	folgenden	Amts-
zeit	beteiligt .	Die	sich	auch	vom	Material	her	nahelegende	Einschränkung	trägt	damit	
dazu	bei,	die	notwendige	Distanz	zum	Gegenstand	der	Untersuchung	einnehmen	zu	
können .	Die	berufsbedingten	Kenntnisse	des	Verfassers	über	den	Untersuchungsge-
genstand	haben	sich	für	den	Zugang	zu	den	in	den	Quellen	geschilderten	Vorgängen	
durchaus	als	hilfreich	erwiesen .	Letztlich	stellt	aber	das	Material	selbst	den	Maßstab	
bereit,	an	dem	überprüft	werden	kann,	ob	und	inwieweit	der	Verfasser	der	Gefahr	
erlegen	ist,	aus	der	Position	des	teilnehmenden	Beobachters	heraus	bloß	persönliche	
und	subjektive	Urteile	zu	fällen .	Er	hat	sich	bemüht,	die	eigene	Sicht	durch	Gespräche	
mit	beteiligten	Personen	zu	kontrollieren	und	gegebenenfalls	zu	korrigieren .	Es	hätte	
durchaus	 nahe	 gelegen,	 diese	 Möglichkeit	 durch	 ausgedehnte	 Zeitzeugengespräche	 ©
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151 .2	Forschungsstand	und	Quellenlage

noch	intensiver	und	methodisch	gezielter	zu	nutzen .	Darauf	wurde	am	Ende	verzich-
tet,	weil	die	Durchführung	und	Auswertung	einer	relevanten	Zahl	von	Zeitzeugenin-
terviews	einen	Mehraufwand	erfordert	hätte,	den	der	Verfasser	aufgrund	seiner	beruf-
lichen	Lage	nicht	leisten	konnte	und	der	mit	Rücksicht	auf	die	Qualität	des	verfügba-
ren	Quellenmaterials	auch	nicht	unbedingt	notwendig	erschien .	

1 .2	 Forschungsstand	und	Quellenlage	zur	Deutschen	
Kommission	Justitia	et	Pax	

Im	Unterschied	 zum	Zweiten	Vatikanum	als	 solchem	und	 seinen	 innerkirchlichen	
Folgen	wurde	bislang	weder	die	Geschichte	der	Justitia-et-Pax-Kommissionen	im	All-
gemeinen	noch	die	Arbeit	der	Deutschen	Kommission	im	Besonderen	wissenschaft-
lich	 untersucht .	 Zwar	 wurde	 aus	 Anlass	 des	 40jährigen	 Jubiläums	 der	 Deutschen	
Kommission	Justitia	et	Pax	eine	umfängliche	Dokumentation	veröffentlicht,	die	si-
cherlich	eine	erste	Orientierung	bietet5,	aber	keine	spezifische	Fragestellung	verfolgt .	
Vor	diesem	Hintergrund	betritt	die	Studie	weitestgehend	Neuland .	Sie	konnte	sich	
kaum	auf	Vorarbeiten	stützen .	Ihre	Einsichten	beruhen	daher	wesentlich	auf	der	Aus-
einandersetzung	mit	den	Primärquellen	der	Deutschen	Kommission	Justitia	et	Pax .	
Die	entsprechenden	Aktenbestände,	in	denen	sich	auch	viele	Protokolle	sowie	ander-
weitige	Unterlagen	aus	anderen	Einrichtungen	der	Deutschen	Bischofskonferenz	so-
wie	des	deutschen	Katholizismus	finden,	bilden	eine	reichhaltige	und	aufschlussrei-
che	Materialbasis	für	Forschungen	zur	kirchlichen	Zeitgeschichte .	Während	der	Ar-
beit	an	der	Studie	waren	diese	Quellen	noch	nicht	öffentlich	zugänglich .	Mittlerweile	
konnten	 sie	aber	erfreulicher	Weise	 in	das	Historische	Archiv	der	Erzdiözese	Köln	
überführt	werden .	Sie	bilden	dort	im	Archiv	der	Deutschen	Bischofskonferenz	(De-
positum)	den	Bestand	„Deutsche	Kommission	Justitia	et	Pax“ .	Die	Paginierung	die-
ses	Bestandes	ist	noch	nicht	erfolgt .	Ein	ausführliches	Findbuch	ermöglicht	dennoch	
eine	gute	Nutzung .	

Auch	die	Entstehung	des	bischöflichen	Wortes	„Gerechter	Friede“	stellt	bisher	
einen	blinden	Fleck	der	kirchlichen	Zeitgeschichte	dar,	obgleich	das	Dokument	breit	
diskutiert	wurde .6	Da	dieser	Entstehungsprozess	eng	mit	den	Lernbewegungen	der	
Kommission	verbunden	war,	gehört	seine	Darstellung	in	eine	Geschichte	der	Kom-
mission .	Zugleich	soll	diese	Darstellung	helfen,	den	Ansatz	und	die	Kernaussagen	des	
bischöflichen	Wortes	besser	und	tiefer	zu	verstehen .

5	 Erik	Gieseking:	Justitia	et	Pax	1967	–	2007 .	40	Jahre	Einsatz	für	Gerechtigkeit	und	Frieden .	Eine	Doku-
mentation .	Paderborn,	München,	Wien,	Zürich	2007 .

6	 Pars	pro	toto	Heinz-Gerhard	Justenhoven,	Rolf	Schumacher	(Hg):	„Gerechter	Friede“	–	Weltgemein-
schaft	 in	 der	 Verantwortung .	 Zur	 Debatte	 um	 die	 Friedensschrift	 der	 deutschen	 Bischöfe .	 Stuttgart	
2003 .
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1 .	Einleitung16

1 .3	 Aufbau	der	Untersuchung

Im	Anschluss	an	die	Einleitung	dienen	die	beiden	folgenden	Teile	der	Untersuchung	
dazu,	die	Gründung	und	Tätigkeit	der	Deutschen	Kommission	Justitia	et	Pax	ideen-	
und	institutionsgeschichtlich	einzuordnen .	Auf	diese	Weise	wird	der	Bezugsrahmen	
geschaffen,	der	es	ermöglicht,	ihre	Entwicklung	sowie	ihre	Ergebnisse	zu	würdigen .

Die	 ideengeschichtliche	 Betrachtung	 nimmt	 sowohl	 den	 weltkirchlichen	 als	
auch	den	ortskirchlichen	Aspekt	in	den	Blick .	Was	die	römisch-katholische	Kirche	als	
Weltkirche	betrifft,	so	wird	sie	repräsentiert	durch	den	Papst	und	die	Bischöfe	in	ihrer	
Funktion	als	oberste	Lehrer	der	Kirche .	Daher	wird	der	Schwerpunkt	auf	die	päpst-
liche	Lehrverkündigung7	seit	Benedikt	XV .	gelegt,	die	aufgrund	ihres	Anspruchs	auf	
gesamtkirchliche	Verbindlichkeit	eine	wichtige	Quelle	und	einen	wichtigen	Bezugs-
punkt	auch	für	teilkirchliche	Entwicklungen	darstellt .	Das	betrifft	insbesondere	die	
kirchliche	Friedenslehre,	die	vor	dem	Hintergrund	des	Ersten	Weltkriegs	durch	Be-
nedikt	XV .	sowie	die	erste	Enzyklika,	die	sich	erstmals	ausschließlich	diesem	Thema	
widmete,	einen	wesentlichen	Impuls	erhielt .	Es	liegt	auf	der	Hand,	dass	diese	Initia-
tive	des	Papstes	ohne	den	Ersten	Weltkrieg	kaum	erfolgt	wäre .	Mit	diesem	Krieg	lässt	
die	Geschichtswissenschaft	heute	in	der	Regel	das	„kurze“	20 .	Jahrhundert	beginnen,	
das	entsprechend	mit	dem	Wendejahr	1989/90	endet .8	Die	Untersuchung	folgt	die-
ser	Periodisierung,	denn	es	waren	in	erster	Linie	die	weltpolitischen	Rahmenbedin-
gungen	wie	die	beiden	Weltkriege,	der	im	Rahmen	des	Ost-West-Konflikts	drohende	
dritte	Weltkrieg	oder	der	Prozess	der	Entkolonialisierung,	die	auf	die	Entwicklung	
der	kirchlichen	Friedenslehre	Einfluss	hatten .	Zugleich	tauchen	mit	dem	Ende	der	
auf	der	Logik	des	Kalten	Kriegs	beruhenden	Weltordnung	 sowie	dem	Wegfall	der	
weltpolitischen	Herausforderung	durch	die	kommunistische	Sowjetunion	neue	Her-
ausforderungen	und	Möglichkeiten	auf,	denen	sich	das	kirchliche	Friedenshandeln	zu	
stellen	hatte .	Erst	wenn	man	sich	diese	Zusammenhänge	vergegenwärtigt,	wird	klar,	
welche	Herausforderung	der	weltpolitische	Umbruch	von	1989/90	für	die	Frieden-
sethik	mit	sich	brachte .

In	der	Geschichte	der	kirchlichen	Lehrentwicklung	kommt	dem	Zweiten	Va-
tikanischen	Konzil	 eine	überragende	Bedeutung	zu .	Diese	beruht	 in	hohem	Maße	
auf	der	während	des	Konzils	unter	 einer	Mehrheit	der	Konzilsväter	herangereiften	

7	 Bei	der	Zitation	der	päpstlichen	Quellen	sind	in	der	Regel	die	einschlägigen	deutschen	Übersetzungen	
zur	Grundlage	genommen	worden .	In	der	maßgeblichen	deutschen	Quellenedition	von	Utz/Galen	wird	
allerdings	im	Gegensatz	zur	mittlerweile	üblichen	Form	der	Nummerierung	der	einzelnen	Absätze	auf	
eine	solche	Nummerierung	verzichtet .	Dies	ist	bedauerlich,	da	es	ein	Auffinden	von	Textstellen	in	ande-
ren	Editionen	erschwert .	Entsprechend	wurde	auf	verschiedene	Editionen	zurückgegriffen,	die	 jeweils	
bei	der	Ersterwähnung	der	Quelle	genannt	werden .	Die	Originaltexte	aller	Enzykliken,	Apostolischen	
Rundschreiben	sowie	Botschaften	zum	Weltfriedenstag	finden	sich	zudem	auf	der	Website	des	Heiligen	
Stuhls .	www .vatikan .va/holy_father .

8	 Aus	der	reichhaltigen	Literatur:	Peter	Krüger:	Der	Erste	Weltkrieg	als	Epochenschwelle;	in:	Hans	Maier:	
Wege	in	die	Gewalt .	Die	modernen	politischen	Religionen .	Frankfurt/M .	2000,	S .	70	–	91;	Eric	Hobs-
bawm:	Das	Zeitalter	der	Extreme .	Weltgeschichte	des	20 .	Jahrhunderts .	München,	Wien	1995,	S .	20	f .	
sowie	Dan	Diner:	Das	Jahrhundert	verstehen .	Eine	universalgeschichtliche	Deutung .	München	1999 .
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171 .3	Aufbau	der	Untersuchung

Einsicht,	dass	die	rein	defensive	Haltung,	die	das	Erste	Vatikanische	Konzil	gegen-
über	der	Moderne	eingenommen	hatte,	die	Kirche	in	eine	Sackgasse	führen	würde .	
Die	Leistung	des	Zweiten	Vatikanischen	Konzils	bestand,	 grob	gesprochen,	darin,	
die	Wahrnehmung	der	Welt	und	das	Selbstverständnis	der	Kirche	 in	 eine	positive	
Beziehung	zueinander	zu	setzen .	Die	Ergebnisse	des	Konzils	wurden	in	Deutschland	
insbesondere	durch	die	neu	belebten	synodalen	Strukturen	in	die	deutsche	Ortskir-
che	vermittelt .	Die	Synoden	in	der	DDR	und	der	Bundesrepublik	Deutschland	so-
wie	die	Friedensworte	der	beiden	Bischofskonferenzen	stehen	deshalb	im	Mittelpunkt	
der	Darstellung,	die	zugleich	als	Vorgeschichte	der	Gründung	der	beiden	Justitia-et-
Pax-Kommissionen	fungiert	und	zum	eigentlichen	Untersuchungszeitraum	hinführt	
(Kap .	3) .

Auf	diese	Weise	ist	der	Rahmen	geschaffen	für	die	in	den	Kapiteln	4	und	5	zu	
leistende	Beschreibung	und	Untersuchung	des	Arbeitsprozesses	1988	–	1999 .	Sie	be-
ginnen	jeweils	mit	der	Konstituierung	der	Kommission	zur	betreffenden	Amtsperio-
de,	bei	der	sich	die	Kommission	über	die	Zielsetzungen	der	anstehenden	Amtsperiode	
verständigt .	Die	Debatten	dieser	Phase	geben	Aufschluss	über	die	in	der	Kommission	
vorhandenen	Vorstellungen,	über	inhaltliche	und	strukturelle	Fragen .	In	den	Ausei-
nandersetzungen	über	die	inhaltliche	sowie	organisatorische	Ausrichtung	der	Kom-
mission	sowie	deren	Platz	im	Gesamtzusammenhang	der	kirchlichen	Einrichtungen	
verhandelt	die	Kommission	jeweils	auch	ihr	Selbstverständnis .	Der	Vergleich	mehre-
rer	Amtszeiten	ermöglicht	so,	nicht	zuletzt	anhand	der	eigenen	abschließenden	Aus-
wertungssitzungen	der	Kommissionen	am	Ende	der	Amtsperioden,	ein	Urteil	über	
Kontinuität	und	Veränderung	im	Selbstverständnis	sowie	der	Organisation	bzw .	Ar-
beitsweise	der	Kommission .	Desgleichen	kann	auf	diese	Weise	die	Einordnung	des	
Arbeitsbereichs	Frieden	in	das	Gesamt	der	Kommissionstätigkeit	geleistet	werden .

Das	Gesagte	gilt	in	abgewandelter	Form	auch	für	die	Arbeits-	bzw .	Projektgrup-
pen,	die	im	Arbeitsbereich	Frieden	tätig	sind .	Sie	tragen	die	Hauptlast	der	einschlä-
gigen	inhaltlichen	Arbeit	der	Kommission .	Es	ist	daher	unumgänglich,	sich	ausführ-
lich	mit	der	Entwicklung	und	Arbeit	dieser	Gruppen	auseinanderzusetzen .	Als	eigene	
Einheiten	 entfalten	 sie	 ungeachtet	 ihrer	Abhängigkeit	 von	der	Gesamtkommission	
eine	beachtliche	Eigendynamik .	Diese	überschreitet	bisweilen	den	von	der	Kommis-
sion	gegebenen	Auftrag	und	führt	zu	internen	Auseinandersetzungen,	die	wiederum	
das	Selbstverständnis	der	Kommission	berühren .	Wegen	der	organisatorischen	Ver-
zahnung	von	Untergruppen	und	Kommission	laufen	diese	Diskussionen	parallel	und	
einander	überlappend	ab .	Dennoch	wird	mit	Rücksicht	auf	die	Übersichtlichkeit	der	
Darstellung	darauf	verzichtet,	diese	Gleichzeitigkeiten	und	Überschneidungen	eigens	
zu	thematisieren .	Soweit	es	der	Gedankengang	erfordert,	wird	auf	sie	aufmerksam	ge-
macht .

Für	die	Leitfrage	der	Studie	sind	der	Prozess	der	Vereinigung	der	beiden	deut-
schen	Justitia-et-Pax-Kommissionen	sowie	die	seit	Mitte	der	1990er	Jahre	neu	entste-
henden	Handlungsfelder	der	Kommission	von	besonderem	Interesse .	Sie	werden	da-
her	ausführlich	behandelt .
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1 .	Einleitung18

Kapitel	6	gibt	einen	kurzen	Ausblick	auf	die	Entwicklungen	im	Arbeitsbereich	
Frieden	in	der	Amtszeit	von	1999	–	2004,	in	denen	die	Ergebnisse	der	vorhergehen-
den	 Amtsperioden	 fortwirken .	 Sie	 haben	 auch	 die	 Entstehung	 des	 Bischofswortes	
„Gerechter	Friede“	wesentlich	geprägt .	Dessen	Entstehung	und	Inhalt	werden	in	Ka-
pitel	7	beschrieben .

Das	Schlusskapitel	 fasst	die	Ergebnisse	der	Untersuchung	zusammen	und	ver-
sucht	einige	grundsätzliche	Schlussfolgerungen	zu	ziehen .
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2	 Grundlinien	der	Entwicklung	der	kirchlichen	
Friedens	lehre	im	„kurzen	20 .	Jahrhundert“

Die	kirchliche	Friedensverkündigung	am	Beginn	des	20 .	Jahrhundert	ruht	auf	den	
friedensethischen	Überlegungen,	die	im	Laufe	der	Kirchengeschichte	entwickelt	wor-
den	sind .	In	diesem	Prozess	sind	eine	Reihe	von	wichtigen	Einsichten	gewonnen	wor-
den .	Diese	bilden	aber	noch	kein	systematisches	Ganzes .	

Die	friedensethische	Diskussion	der	Kirche	beginnt	mit	dem	lebenspraktischen,	
anfänglich	individualethischen	Problem	der	Frühchristen,	wie	man	sich	zum	Solda-
tendienst	 zu	 stellen	 habe .1	 Die	 Frage	 nach	 der	 Zulässigkeit	 und	 konkreten	 Ausge-
staltung	des	Soldatendienstes	hat	die	kirchliche	Reflektion	bis	heute	begleitet .2	Aus	
der	Kernfrage,	wie	mit	der	Spannung	umzugehen	sei,	die	sich	aus	der	für	den	Schutz	
der	friedensbewahrenden	staatlichen	Ordnung	erforderlichen	Gewaltanwendung	und	
dem	Gebot	der	Gewaltlosigkeit	ergibt,	entsteht,	inspiriert	von	Augustinus,	die	Lehre	
vom	„gerechten	Krieg“ .3	Diese	Lehre,	später	von	Thomas	von	Aquin	systematisiert,	
wird	in	der	Geschichte	der	Kirche	in	je	nach	historischer	Problemstellung	verschiede-
ner	Weise	zu	einer	der	wesentlichen,	wiewohl	keineswegs	unangefochtenen	Grundli-
nien	der	kirchlichen,	aber	auch	der	außerkirchlichen	Friedensreflexion .4

Die	Lehre	vom	‚gerechten	Krieg‘	wurde	zu	einem	wichtigen	Erbe	der	scholastischen	Theo-
logie	an	das	Völkerrecht	der	Neuzeit .	Aber	sie	wurde	damit	zugleich	fundamentalen	Wand-
lungen	unterworfen .	Vor	allem	wird	dem	bisher	vorherrschenden	Kriterium,	dass	der	‚ge-
rechte	Krieg‘	der	Bestrafung	der	Schuldigen	diene	[…]	allmählich	die	Basis	entzogen .	Das	
Gewicht	verlagert	sich	von	der	Gerechtigkeit	der	strittigen	Sache	mehr	und	mehr	auf	die	
Legitimation	der	Kriegführenden	hin .5

Im	Laufe	der	Geschichte	entwickelt	sich	zunehmend	die	Tendenz,	die	eigentlich	auf	
Gewalteindämmung	zielende	Bellum-justum-Lehre	für	Gewaltlegitimation	in	Dienst	
zu	nehmen	und	damit	zu	missbrauchen .	Insbesondere	 im	20 .	Jahrhundert,	 in	dem	

1	 Gerechtigkeit	schafft	Frieden	(1983),	3 .1 .	
2	 Für	den	teilkirchlichen	Zusammenhang	in	Deutschland	ist	hier	die	Diskussion	um	das	Konzept	der	In-

neren	Führung	zu	erwähnen .	Die	sozialethische	Frage	nach	den	strukturellen	Bedingungen	eines	vertret-
baren	Soldatendienstes	kam	allerdings	erst	relativ	spät	in	den	Blick .	Das	Konzil	deutet	in	„Gaudium	et	
Spes“	die	strukturelle	Dimension	des	Soldatendienstes	bestenfalls	an .	Die	entsprechende	Formulierung	
(GS	79)	beschränkt	sich	auf	das	subjektive	Selbstverständnis	der	Soldaten .	In	einem	strengen	–	auf	römi-
sche	Aussagen	beschränkten	–	Sinne	ist	die	Frage	nach	den	strukturellen	Bedingungen	des	Soldatendien-
stes	nach	wie	vor	noch	nicht	Teil	der	kirchlichen	Friedenslehre .	

3	 Timo	J .	Weissenberg:	Die	Friedenslehre	des	Augustinus .	Theologische	Grundlagen	und	ethische	Ent-
faltung	(2005) .	Matthias	Gillner:	Bartolomé	des	Las	Casas	und	die	Eroberung	des	indianischen	Konti-
nents .	Stuttgart,	Berlin,	Köln	1997,	S .	176	–	185 .

4	 Ernst-Josef	Nagel,	Harald	Oberhem:	Dem	Frieden	verpflichtet .	Konzeptionen	und	Entwicklungen	der	
katholischen	Friedensethik	seit	dem	Zweiten	Weltkrieg	(1982),	S .	10	f .;	Thomas	Hoppe:	„Friede“,	in:	Le-
xikon	für	Theologie	und	Kirche,	S .	138/139 .

5	 Zit .	Gerechtigkeit	schafft	Frieden	(1983),	3 .2 .	
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20 2 .	Grundlinien	der	Ent w ick lung

sich	das	Problem	der	Gewaltlegitimation	angesichts	der	bis	dahin	ungekannten	Mög-
lichkeiten	der	Gewaltausübung	in	neuer	Weise	zuspitzt,	führt	dies	zu	einer	merkli-
chen	Infragestellung	dieser	Lehre .

Es	ist	charakteristisch	für	die	kirchliche	Friedensverkündigung	am	Beginn	des	
20 .	Jahrhunderts,	dass	sie	aus	ihrer	tendenziell	kasuistischen,	nicht	zuletzt	der	neo-
scholastischen	Denkbewegung	geschuldeten	Struktur	heraus	primär	auf	 staatliches	
Handeln	sowie	die	damit	verbundenen	sittlichen	Entscheidungssituationen	fokussiert	
ist,	in	die	sich	insbesondere	Soldaten	und	Politiker	gestellt	sehen .	Diese	Engführung	
wird	erst	im	Laufe	des	20 .	Jahrhunderts	überwunden .

Die	Friedenslehre	der	Kirche	 entwickelt	 sich	 im	20 .	 Jahrhundert	 in	der	prak-
tisch-politischen	 Auseinandersetzung	 mit	 den	 Themenfeldern:	 Krieg,	 Frieden,	 Ge-
waltanwendung	und	Versöhnung .	Dabei	stellen	die	beiden	Weltkriege,	die	atomare	
Vernichtungsdrohung,	die	 internationale	Soziale	Frage	 sowie	die	mit	dem	Wandel	
1989/90	einhergehenden	Herausforderungen	wesentliche	Impulse	dar,	aus	denen	sich	
die	Friedenslehre	entwickelt .

In	diesen	Auseinandersetzungen	greifen	die	Päpste	neben	den	Traditionen	der	
Friedensverkündigung	auch	auf	wichtige	Einsichten	zurück,	die	bei	der	Entwicklung	
der	katholischen	Soziallehre	gewonnen	worden	sind .	Neben	den	konkreten	Einsich-
ten	dieser	Denkbewegung	wird	die	Denkbewegung	der	Soziallehre	selbst	zu	einem	
Teil	des	Selbstverständnisses	kirchlichen	Friedenshandelns .

Für	das	lange	19 .	Jahrhundert	war	je	länger	desto	stärker	die	soziale	Frage	die	
entscheidende	Herausforderung	der	gesellschaftlichen	Entwicklung .	Die	Veröffentli-
chung	der	Enzyklika	„Rerum	Novarum“	1891	systematisierte	die	in	der	vielfältigen	
sozialpolitischen	Praxis	der	Kirche	in	Auseinandersetzung	mit	den	Herausforderun-
gen	der	Zeit	entwickelten	Einsichten .	Sie	leistete	damit	einen	wesentlichen	Beitrag	zur	
praktischen	Antwort	auf	die	mit	der	sozialen	Frage	verbundenen	Probleme .6	Grund-
sätzlich	zeichnet	sich	die	Soziallehre	zu	diesem	Zeitpunkt	durch	eine	bemerkenswer-
te	Ambivalenz	aus .	Sie	 ist	von	 ihren	Anfängen	her	vom	neoscholastischen	Versuch	
der	Abwehr	der	mit	der	Moderne	und	speziell	der	Industrialisierung	einhergehenden	
zivilisatorischen	Erschütterungen	geprägt .	In	dem	Versuch,	eine	an	den	Leiden	der	
Zeit	Anteil	nehmende	Antwort	zu	formulieren,	ist	die	Soziallehre	ihrem	Wesen	nach	
aber	zugleich	selbst	hoch	modern .	Diese	inhärente	Spannung	kommt	in	der	Entwick-
lung	der	Soziallehre	zum	Austrag	und	trägt	im	Laufe	der	Zeit	nicht	unwesentlich	zur	
Überschreitung	des	neoscholastischen	Antworthorizonts	bei .

Dieser	ideengeschichtliche	Vorgang	ist	bezeichnend	für	den	Charakter	der	Sozi-
allehre	und	als	einer	Spezialform	derselben	ebenso	für	die	Friedenslehre .7	Denn,	wie	

6	 Reinhard	Marx,	Helge	Wulsdorf:	Christliche	Sozialethik,	Paderborn	2002,	S .	114	f .	Es	ist	an	dieser	Stelle	
nicht	erforderlich,	die	inhaltliche	Struktur	der	Antwort	zu	problematisieren,	da	es	um	die	grundsätzliche	
Denkbewegung	selbst	geht .	

7	 Die	Friedenslehre	lässt	sich	analog	zu	Wilhelm	Korf	im	Lexikon	für	Theologie	und	Kirche	„Sozialethik“	
als	 eine	Bereichslehre	der	 Soziallehre	 verstehen,	 die	 sachverhaltsspezifische	Problemstellungen	behan-
delt .	Dies	deckt	sich	auch	mit	dem	Kompendium	zur	Soziallehre	der	Katholischen	Kirche	(2004),	das	
die	Friedensthematik	als	eigenes	Kapitel	behandelt .	Erwächst	die	Soziallehre	aus	der	Frage	nach	einer	
dem	Naturrecht	entsprechenden	sozialen	Ordnung,	so	liegen	die	Vorläufer	der	Friedenslehre	in	der	Frage	
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